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Amt der o.ö. Landesregierung 

Verf - 300507/3 - Schi 

Bundesgesetz, mit das Produkt
haftungsgesetz, das Konsumenten
sChutzgesetz, das Versicherungs
vertragsgesetz und das Bundesge
setz über den erweiterten Schutz 
der Verkehrsopfer zur Anpassung 

9/SN-A65/tl6 

Linz, am 17~ Juni 1992 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Dr. Schieferer 

an den EWR-Vertrag geändert werden; 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ. 7045/2-1 2/92 vom 6.5.1992 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

Betrifft G~TZENTWU~! 
Zl. ....... "" .................. 1 ......... ·GE/19 ........... .. 

Datum: 2 3. JUNI 1992 

Verteilt .2 .. 3.A ... J.!J!1.L1992 .. ~: ..... 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 6. Mai 1992 versandten Gesetzentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Der vorliegende Entwurf bringt eine Angleichung der darin 

geregelten Rechtsmaterien an die einschl~gigen Richtli

nien der EG; das Inkrafttreten hängt ab vom Zustandekom

men des EWR-Vertrags (Art. V des Entwurfes). 

2. In § 31c Abs. 2 (Art. 11 Z. 5 des Entwurfes) gesteht der 

Entwurf dem Veranstalter zu, die Vertragsänderung dem 

Reisenden "möglichst bald" zu erklären, wogegen der Rei

sende verhalten ist, sein Wahlrecht "unverzüglich" auszu

üben. Im Sinne einer Gleichbehandlung der Vertragspartner 

wäre auch dem Reisenden Bedenkzeit zuzubilligen. 
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3. Insgesamt bringt der Entwurf eine Verbesserung der recht

lichen Situation des Verbrauchers, Versicherungsnehmers 

bzw. Verkehrsopfers und wird somit grundsätzlich begrüßt. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

a) Allen 
oberösterreichischen öVP- und SPÖ-Abgeordneten 

~
u Nationalrat und zum Bundesrat 

b An das 
Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
1017 Wie n Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wie n Schenkenstraße 4 

e) An das 
Büro des Bundesministers für 
FÖderalismus und Verwaltungsreform 
1014 Wie n , Minoritenplatz 3 
-------------
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zUrgefälligenKenntnis.! 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

.d.A. : 
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